
Erweiterung der Vergabeordnung

Die auf den Seiten 10 und 11 der geltenden Vergabeordnung beschriebenen Richt-

linien zur Gewährung von Bauhilfe durch das Bonifatiuswerk haben unverändert 

Bestand. Diese werden – vorerst auf Probe bis Ende 2026 – um die nachfolgend be-

schriebene, unterjährige Fördervariante ergänzt:

Förderfähig im Sinn der „Innovationsförderung“ ist ein Bauprojekt, bei dem nach-

vollziehbar begründet dargestellt wird, wie die geplante Maßnahme zur Vitalisie-

rung der pastoralen Aktivitäten in dem benannten Gebäude(-teil) beitragen wird.

Dabei ist zu benennen, wie das Gebäude in einem vorhandenen Pastoral-, Immo-

bilien- und/oder Nachhaltigkeitskonzept berücksichtigt ist, um darüber die nach-

haltige Einbindung des Gebäudes in die kirchliche Präsenz vor Ort sicherzustellen.

Zur besseren Nachvollziehbarkeit der Antragstellung wird der genaue IST-Zustand 

der Gebäudenutzung abgefragt (Siehe „Zusatzinformation zur Beantragung von In-

novationsförderung“). Die Begründung der Maßnahme sollte auf der Grundlage 

deutlich machen, weshalb das beantragte Projekt zu einer Vitalisierung des Gebäu-

des bzw. des Gebäudeteils beitragen wird.

Es gibt keine Frist für die Antragstellung, sondern die im laufenden Jahr eingehen-

den Anträge werden zeitnah bearbeitet und entschieden. Wir erwarten dafür von 

Ihnen eine nachvollziehbare Begründung, weshalb sich ein Warten bis zur nächs-

ten Vergabe der „Regulären Bauhilfe“ [Antragsfrist 01.09.; frühester Projektstart ab 

Folgejahr] negativ auf Ihr Projekt auswirken würde.

Abweichend von der geltenden Vergabeordnung muss nach der Bewilligung spätes-

tens innerhalb von 6 Monaten mit der baulichen Umsetzung des Projekts begonnen 

werden.

Für die Beantragung ist das „Antragsformular zur Förderung von Bauprojekten“ zu 

nutzen und um den Vordruck „Zusatzinformationen zur Beantragung von Innova-

tionsförderung“ zu ergänzen.

www.bonifatiuswerk.de/fileadmin/user_upload/bonifatiuswerk/

download/formulare/Antragsformular_BAU_form.pdf

www.bonifatiuswerk.de/fileadmin/user_upload/bonifatiuswerk/

download/formulare/Zusatzinfos_Innovation_form.pdf
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um die zusätzliche Fördervariante „Innovationsförderung“ in der Bauhilfe 
[vorerst befristet bis Ultimo 2026]


